KOOPERATIONSVEREINBARUNG

Zwischen

Auftragnehmer

Firma: ………………….
Geschäftsführer : ……….
Anschrifft: ……………..
und

WORLD CALL & MARKETING CENTER
ISTANBUL-BERLIN CO.

Geschäftsführer : S.W. Demir
İstanbul & Berlin

Auftraggeber

Vertragsgegenstand

Die Firma vertreibt Mitgliedschaften für Zeitschriftenabos, Gewinnspiel, Energie, sowie

verschiedene andere ausgewählte Produkte.

Der Auftragnehmer betreibt ein Call-Center/ Vertrieb an der Haustür.

Im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung vermittelt der Auftragnehmer Zeitschriftenabos, Winners49-Gewinnspiel an die Firma.

Produktspezifische Richtlinien

Im Rahmen dieser Kooperation stellt die Firma für alle vom Auftragnehmer zu bewerbende Produkte sowie deren Verkaufsrichtlinien in entsprechenden Schulungsmappen zur Verfügung.

Die Verkaufsrichtlinien sind vom Auftragnehmer bzw. deren Beauftragten

zwingend einzuhalten.

Zeitschrift: Die Laufzeit eines Zeitschriftenabos beträgt grundsätzlich 24 Monate und verlängert sich, wenn es nicht schriftlich durch den Kunden gekündigt wird.

Gewinnspiel: Die Laufzeit eines Gewinnspielss beträgt grundsätzlich 3 Monate und verlängert sich, wenn es nicht schriftlich durch den Kunden gekündigt wird.

Energie: Die Laufzeit eines Energies beträgt grundsätzlich 24 Monate und verlängert sich, wenn es nicht schriftlich durch den Kunden gekündigt wird.

Internet-Kommunikation: Die Laufzeit eines Internets beträgt grundsätzlich 24 Monate und verlängert sich, wenn es nicht schriftlich durch den Kunden gekündigt wird.

Werbemaßnahmen aller Art werden von der Firma gesondert koordiniert; eigene Aktionen des Auftragnehmers bedürfen der schriftlichen Erlaubnis der Firma.

Dem Auftragnehmer ist es untersagt, ihm eventuell vom Auftraggeber zur Kundenakquise

übergebenes Adressmaterial auch zur Bewerbung von Produkten für dritte Auftraggeber zu

verwenden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird eine Vertragsstrafe von 500,- €

vereinbart.

Es ist auch untersagt, vom Auftragnehmer für die Firma und deren

Produkte erfolgreich geworbene Kunden innerhalb von 12 Monaten nach erstmaligem

Erfassen für andere Zeitschriftenabos, Lotto-Spielgemeinschaft oder Lotterieeinnehmer usw. zu

akquirieren. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wird eine Vertragsstrafe von 500,- €

vereinbart.

Vergütungsanspruch

Ein Vergütungsanspruch ( Abschlussprovision) ergibt sich, wenn ein vom Auftragnehmer

geworbener Kunde eine Zeitschrift (oder Gewinnspiel, oder Internet, oder Energie, oder usw.) abonniert.

Die Übermittlung der geworbenen Kunden an die Firma erfolgt durch Eingabe in das zur Verfügung gestellte PC-Programm/ Übermittlung per Fax uns zusätzlich

müssen alle Auftragsscheine eingereicht werden.

Der Auftragnehmer erhält entsprechende Login-Daten von der Firma gestellt.

Die Abschlussprovision (Provisionsliste gilt als Vertragsgrundlage) wird zunächst nach

erfolgreichem Kontrollanruf von der Centrall Firma beim Neukunden vorab zu 75% ausgezahlt. Sie ist jedoch erst verdient, wenn der geworbene Kunde seine Zeitschrift auch tatsächlich abonnier und bezahlt.

Für die Abschlussprovision werden grundsätzlich wöchentliche Zahlungstermine vereinbart;

an jedem Freitag.des laufenden Monats werden eventuelle Vorschusszahlungen

vorgenommen, am 4 . des Folgemonats wird die Abschlussrechnung des letzten Monats –

ggfls. abzüglich des Vorschusses – zu 75% ausgezahlt. 25% gehen auf ein

Stornosicherheitskonto.

Der Auftragnehmer haftet gegenüber dem Auftraggeber für alle Kontroll- und Bankstornos

sowie Kündigungen innerhalb der 24 Monate ( Bankstorno 6 Wochen nach Einzug ); für

diese Kunden erfolgt keine Vergütung.

Die bereits vorab ausgezahlte Abschlussprovision ist rückzuerstatten bzw. wird mit etwaigen

anderweitigen Provisionsansprüchen verrechnet..

Die vom Auftragnehmer geworbenen Kundenbestände sind Eigentum der Firma.

Die Centrall Firma übernimmt alle Kontrollanrufe sowie die Nachbearbeitungen der Bankstornos.

Provisionshöhe

Der Auftragnehmer vertreibt die von der World Call & Marketing Center angebotenen

( Zeitschriften als 24 Monatsabo, Winners Gewinnspiel 49,  Strom Energie, Internet-Telekom. usw., dafür erhält er eine Abschlussprovision in Höhe von siehe Provisionsliste.

Kündigungsrecht

Der Vertrag beginnt mit der beiderseitigen Unterzeichnung und läuft auf unbestimmte Zeit; er

kann mit einer Frist von 2 Wochen zu Ende eines Quartals ordentlich gekündigt werden.

Die Vereinbarung kann beiderseitig auch außerordentlich gekündigt werden; die dazu

erforderlichen Gründe sind folgend aufgeführt:

bei Gesetzesänderungen, von denen die vertriebenen Produkte betroffen sind.
bei grober Verletzung der Verkaufsrichtlinien von der Firma.

Die Kündigung bedarf der Schriftform mittels Einschreiben/ Rückschein; maßgeblich ist das

Datum des Poststempels.

Mit Beendigung dieser Vereinbarung – gleich aus welchem Grunde - bestehen seitens des

Auftragnehmers lediglich noch Ansprüche auf noch nicht vergütete Abschlussprovisionen.

Vertrauensschutz/ Geheimhaltung

Die Parteien vereinbaren, über die ihnen bekannt gewordenen Geschäftabläufe des jeweils anderen sowie über den Inhalt des vorliegenden Vertrags absolutes Stillschweigen zu bewahren.

Die Geheimhaltung geht auch über die Beendigung der Vereinbarung hinaus:

Allerdings sind die Parteien berechtigt, gegenüber Dritten die Kooperation als Referenz offen

zu legen.

Schlussbestimmungen

Durch den Vertrag wird keine Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts begründet. Hilfsweise wird die Geltung der §§ 705 ff BGB

-soweit zulässig –ausgeschlossen.

Sollten Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise nicht rechtwirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrags nicht berührt werden. Das gleiche gilt ,soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten ,die , soweit rechtlich möglich ,dem am nächsten kommt, was von den Parteien des vorliegenden Vertrags gewollt wurde oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt sein würde, sofern sie bei dem Abschluss des Vertrags oder bei der späteren Aufnahme seiner Bestimmung diesen Punkt bedacht hätten.

Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform.

Dies gilt auch für Änderungen dieser Textklausel

Erfüllungs- und Gerichtstand ist Berlin
Auftraggeber 






Auftragnehmer

………………..





………………..

Ort & Datum 
 
Firma: WCMC-IB Co.

Centrall Firma: Ex. Con. GmbH.

